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NICHT NUR DIE FRAU, SONDERN AUCH DEN KOPE
VERLOREN: SCHEIDUNGEN UND DAS EHEGERICHT
IN ST. GALLEN WAHREND DER REFORMATION

Nicole Stadelmann

Nach der Einfithrung des Schriftprinzips im April 1524 be-
gann der stidtische Rat St. Gallens ab 1526 intensiviert und
obrigkeitlich gelenkt die Reformation durchzusetzen.
Dazu gehorten Neuerungen in verschiedenen Bereichen:
So wurden beispielsweise die Armenfiirsorge neu organi-
siert, die Geistlichen zu einem Biirgereid und zur Steuer-
leistung verpflichtet und somit der bischéflichen Jurisdik-
tion entzogen. Zudem wurden die Bilder aus den Kirchen
entfernt. Und schliesslich wurde im Dezember 1526 das
stadtische Ehegericht gegriindet: Nun stand den Men-
schen die Méglichkeit offen, sich scheiden zu lassen — eine
Neuerung, die erst mit der Reformation méglich wurde.

Welche Hiirden allerdings zu iiberwinden waren, um eine
Scheidung zu erreichen, zeigt der folgende, exemplarische
Fall. Am 2. Februar 1530 erlangte Fida Albensberger nach
dem zweiten Ehebruch ihres Mannes Othmar Wiser die
Scheidung. Das zerstrittene Paar war vor diesem Urteil
bereits einige Male vor dem Ehegericht und dem Rat der
Stadt erschienen. Doch auch nach der Scheidung mussten
sich verschiedenste stidtische Behorden um die weiter-
schwelenden Konflikte der beiden kiimmern. Das Leben

Niklaus Manuel gen. Deutsch (um 1484—1530). Der verweigerte
Liebesantrag, nach 1511. Paarbeziehungen gehéren zu den neu
entdeckten Motiven der spatmittelalterlichen Kunst. Oft werden
dabei Gegensétze thematisiert (jung-alt, hibsch-hésslich, zudring-
lich-scheu). Das «ungleiche Paar» ist gar zu einem Genre der Zeit
geworden. Feder in Schwarz, laviert, mit Pinsel und Feder weiss
gehdht, stellenweise rosa und gelb getént, auf leuchtend rostbraun
grundiertem Papier. Blattmasse 21.7 x 14.6 cm. Kunstmuseum
Basel, Kupferstichkabinett, Amerbach-Kabinett, Inv. U.X.4.

e

1 Der Umfang an Quellen und die Hinweise eines Leinwandkauf-
manns, der in einer Art Tagebuch Stadtklatsch und Anekdoten
aus St. Gallen aufzeichnete, veranschaulichen, dass das Paar in der
Stadt fir Gespréchsstoff gesorgt hatte (Ritiner, Johannes: Diarium
1529-1539, hg. von Ernst Gerhard Risch, St. Gallen 1996).

Othmar Wisers und somit auch die gemeinsame Ge-
schichte des Paars endeten schliesslich mit Othmars Hin-
richtung am 20. April 1530.

Das Eheleben des in seiner Zeit wohl stadtbekannten
Paars ist ungewdhnlich gut im Stadtarchiv der Ortsbiir-
gergemeinde St. Gallen dokumentiert und stellt einen
Gliicksfall fiir die Forschung dar.' Anhand der Geschichte
von Othmar und Fida kann nicht nur das Funktionieren
des neuen stidtischen Ehegerichts, sondern kénnen auch
die Auswirkungen der Reformation auf den Alltag von
St. Galler Ehepaaren aufgezeigt werden.

Mit der Einrichtung des neuen Ehegerichts verfolgte der
stddtische Rat vor allem zwei vorrangige Ziele. Zum einen
16ste sich die Stadt mit der Griindung des neuen Gerichts
von der letzten fremden Gerichtsbarkeit auf stidtischem
Gebiet. Die Stadt richtete nun selbst iiber Eheangelegen-
heiten. Zuvor hatte der Bischof von Konstanz bei Verlo-
bungs- und Ehekonflikten Recht gesprochen, da Ehean-
gelegenheiten bis zur Reformation der geistlichen Recht-
sprechung unterstanden. Erst mit der Reformation ge-
langte die Eherechtsprechung in den weltlichen Bereich.
Luther wie Zwingli lehnten den Sakramentscharakter der
Ehe ab und sahen in der Ehe einen weltlichen, allerdings
von Gott gestifteten Stand. Mit der Aufldsung des Sakra-
mentscharakters 18ste sich auch der Anspruch der kirch-
lichen Rechtsprechung auf.* Zum anderen wurde die Ver-
breitung eines neuen (reformierten) Ehe- und Sexualitits-
verstindnisses angestrebt, was der weiteren Verankerung
der Reformation dienlich war. Das Ehegericht in St. Gal-
len wurde — anders als in Ziirich, Basel oder in oberschwi-
bischen Stidten — nicht mit einem weltlichen, sondern
mit einem geistlichen Schwerpunkt gegriindet: Den ers-

2 Dobras, Wolfgang: Konstanz zur Zeit der Reformation, in: Burk-
hardt, Martin/Dobras, Wolfgang/Zimmermann, Wolfgang (Hg.):
Konstanz in der frihen Neuzeit. Reformation, Verlust der Reichs-
freiheit, Osterreichische Zeit (Geschichte der Stadt Konstanz 3),
Konstanz 1991, S. 11-146, hier S. 95.
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Kaufmanns-Ehepaar aus St. Gallen um
1600. Quelle: Stadtarchiv St. Gallen,
Vadianische Sammlung der Ortsbirger-
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ten zwei gewihlten weltlichen Eherichtern, Biirgermeister
Joachim von Watt und Ratsherr Leonhard Straub, stan-
den drei geistliche Richter gegentiber: Benedict Burgauer,
Pfarrer der stidtischen St.Laurenzenkirche, dessen Hel-
fer Wolfgang Wetter und Dominicus Zili, Pradikant in
St. Laurenzen.? Eine Ehegerichtsordnung existierte noch
nicht — geurteilt wurde in St.Gallen bis 1547 auf der
Grundlage der Bibel .

Mehr Frauen vor Gericht

In den ersten Jahren des St. Galler Ehegerichts, zwischen
1528 und 1530, wurden 151 Verhandlungen gefiihrt. Anders
als in Ziirich oder Basel funktionierte das St. Galler Ehe-

3 Im Unterschied zu St. Gallen griindeten Ziirich und Basel weltlich
dominierte Ehegerichte mit zwei geistlichen und vier weltlichen
Richtern in Zurich und zwei geistlichen und finf weltlichen Richtern
in Basel. Burghartz, Susanna: Zeiten der Reinheit — Orte der Un-
zucht. Ehe und Sexualitdt in Basel wéhrend der Frihen Neuzeit,
Paderborn 1999, S. 73. In Oberdeutschland fand dagegen ein ande-
res Modell Anwendung. Dort wurden keine Geistlichen als Eherich-
ter zugelassen. Dobras bezeichnet die Mischung zwischen weltli-
chen und geistlichen Richtern als typisch fir den zwinglianischen
Typus der Ehegerichte. In Konstanz wurde ab 1527 die Ehegerichts-
barkeit vom Kleinen Rat ausgelbt, in Nirnberg ab 1526 durch das
Stadtgericht. Dobras, Wolfgang: Ratsregiment, Sittenpolizei und
Kirchenzucht in der Reichsstadt Konstanz 1531-1548. Ein Beitrag
zur Geschichte der oberdeutsch-schweizerischen Reformation

gemeinde St. Gallen, Inc 960.

gericht nichtals Sittengericht, das auch von Amtes wegen
tiber Vergehen im Bereich der Unzucht richtete. Verhan-
delt wurden nur Klagen, die von den Betroffenen vor das
Gericht getragen wurden.’ Rund 73 Prozent aller Klagen
drehten sich um Konflikte im Bereich der Verlobung und
Eheschliessung. Scheidungsbegehren machten 22 Prozent
aller Klagen aus, wihrend die restlichen s Prozent der Kla-
genden sich vorwiegend um eine obrigkeitliche Anerken-
nung einer bereits geschlossenen und teilweise in rechtli-
chen Grauzonen angesiedelten Ehe bemiihten.® Mit ei-
nem Anteil von 61 Prozent klagten in den ersten zwei
Jahren der Verhandlungen mehr Frauen als Minner. Die-
ser Befund ist charakeeristisch fiir die reformierte Ehege-
richtsbarkeit und deckt sich mit anderen Stidten.” Vor
allem bei Konflikten rund um Verlobungen und Ehe-

(Quellen und Forschungen zur Reformationsgeschichte 59),
Gutersloh 1993, S. 225, S. 236-239.

4 Stadtarchiv der Ortsbirgergemeinde St. Gallen, Altes Archiv,
Bd. 804b, Protokoll des Ehegerichts, 1540-1551, S. 2-4.

5 Vergehen gegen die Sittlichkeit, die von der Obrigkeit von Amtes
wegen verfolgt wurden, kamen vor den Kleinen Rat. Hier wurden
physische und psychische Misshandlungen, Ehebrliche, Hurerei,
Jungfrauenschwéachung, Kuppelei und liederlicher Lebenswandel
obrigkeitlich bestraft. Dies hat eine grobe Durchsicht der Ratsproto-
kolle zwischen 1528 und 1530 gezeigt (Stadtarchiv der Ortsbirger-
gemeinde St. Gallen, Altes Archiv, Ratsprotokolle, 1528-1533).

6 Vgl. Stadelmann, Nicole: Fir immer und ewig? Ehekonflikte und
Scheidungsbegehren vor dem St. Galler Ehegericht, 1528-1530, un-
publizierte Master-Arbeit der Universitat Zrich, Zdrich 2013, S. 23.
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Liebespaar um 1678. Versinnbildlichung der Liebe in einem Kupfer-
stich aus Joh. Amos Comenius’ «Vorpforte der Schul Unterwei-
sung». Quelle: Stadtarchiv St. Gallen, Vadianische Sammlung der
Ortsbiirgergemeinde, D 900, S. 36.

schliessungen waren Frauen als Kligerinnen in der Uber-
zahl. Als Erklirung dafiir gilt die fiir die Geschlechter
unterschiedliche Vorstellung von Ehre. Frauen liefen bei
der Eheanbahnung grossere Gefahr, ihre Ehre zu verlieren
als Minner — dies, weil zu dieser Zeit den Verlobungsver-
sprechen oftmals noch vorehelicher Geschlechtsverkehr
folgte. Juristisch gesehen war vor der Reformation die
Eheschliessung mit dem gegenseitigen, freiwilligen Ehe-
versprechen vollzogen. Der voreheliche Geschlechtsver-
kehr nach dem Eheversprechen war ein Ritual zur Besie-
gelung der Ehe, das in der Gesellschaft akzeptiert und von
der Obrigkeit toleriert wurde. Erst im Verlauf des 16. und
17. Jahrhunderts setzte sich die von den Reformatoren ge-
forderte 6ffentliche und kirchliche Eheschliessung lang-
sam durch. Die weibliche Ehre hing dabei stark vom Kér-
per, dessen Reinheit und somit von der Keuschheit der
Frau ab. Stritt nach vollzogenem Beischlaf der Mann ein
Verlobungsversprechen ab, hatte deshalb die Frau meist

7 Vagl. fir Basel Burghartz (wie Anm. 3), S. 128. — Fir Zlrich Hauser,
Kaspar: Reine Téchter und potente Kerle. Das Ehegericht als mora-
lisches Unternehmen: eine Untersuchung der Zircher Ehege-
richtsprotokolle 1525/1526, unverdéffentlichte Lizentiatsarbeit der
Universitat Zirich, Zdrich 1995, S. 106. — Fiir Bern Schmidt, Hein-
rich Richard: Dorf und Religion. Reformierte Sittenzucht in Berner
Landgemeinden der Friihen Neuzeit (Quellen und Forschungen zur
Agrargeschichte 41), Stuttgart 1995, S. 284. — Fir Holstein Lutz,
Alexandra: Ehepaare vor Gericht. Konflikte und Lebenswelten in der
friihen Neuzeit (Geschichte und Geschlechter 51), Frankfurt a. M.
2006, S. 126.
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Monatsbild fir den Monat Dezember, aus: Leonhard Straub, Offi-
cium beatae Mariae virginis. Quelle: Stadtarchiv St. Gallen, Vadiani-
sche Sammlung der Ortsblrgergemeinde St. Gallen, S 2030.

nicht nur ihre Jungfriulichkeit, sondern auch ihre Ehre
verloren. Dadurch hatte sie beinahe keine Chancen mehr,
einen valablen Heiratskandidaten zu finden. Deshalb
konnte sie entweder vor dem Ehegericht versuchen, eine
Heirat mit dem Bettpartner zu erzwingen, oder vor dem
stadtischen Rat eine so genannte Klage wegen «Jungfrau-
enschwichungy einreichen — mit dem Ziel, vom Mann
Schadenersatz wegen des Verlusts ihrer Jungfriulichkeit
zu erhalten. Das so erhaltene Geld konnte dann in die
Mitgift investiert werden, was ihre Chancen auf dem Hei-
ratsmarkt wieder erhohte.

Allerdings waren die Frauen auch bei den Scheidungsbe-
gehren mit 54 Prozent in der Uberzahl. In den meisten
anderen Stidten, zu denen Untersuchungen vorliegen,
versuchten die Minner hiufiger eine Scheidung zu erlan-
gen.® Meist wird die geringere Anzahl Scheidungsbegeh-
ren von Frauen mit ihrer grosseren gesellschaftlichen Ab-

8 In Zurich wurden 37% der Scheidungsklagen von Frauen vorge-
bracht, in Basel 41% (1536—1540), in Appenzell 40% (1632-1655)
und in Konstanz 35% (1531-1548). Vigl. Hauser (wie Anm. 7),

S. 108 1., Burghartz (wie Anm. 3), S. 129, Hésli, Kathrin: «Vill bésse
ungerathene ehen». Strittige Eheversprechen und Scheidungskla-
gen vor dem Ehegericht von Appenzell Ausserrhoden, 1632—1655,
unverdffentlichte Lizentiatsarbeit der Universitat Basel, Basel 2008,
S. 43. — Dobras (wie Anm. 3), S. 256.
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Venezianisches Liebespaar in einer Gondel, um 1600. Quelle: Stadtarchiv St. Gallen, Vadianische Sammlung

der Ortsbirgergemeinde St. Gallen, Inc 960.

hingigkeit begriindet. Weshalb sich in St. Gallen — im
Gegensatz zu anderen Stidten — mehr Frauen von ihren
Eheminnern trennen wollten, muss offenbleiben.

Der Scheidungsprozess von Fida Albens-
berger und Othmar Wiser

Auch Fida Albensberger erreichte 1530 die Scheidung, nim-
lich von Othmar Wiser. Das Paar lebte schon linger nicht
mehr harmonisch zusammen. 1527 wurden die beiden von
der St. Galler Stadtobrigkeit mit Gefingnis bestraft, weil sie
«ain widerwertigs Leben mitainander» gefihrt hatten.” Ob-

9  Stadtarchiv der Ortsblirgergemeinde St. Gallen, Altes Archiv,
Ratsprotokolle, 1518-1528, S. 175.

10 Dobras (wie Anm. 2), S. 99.

11 Safley, Thomas Max: Art. Marriage, in: The Oxford Encyclopedia
of the Reformation, Vol. 3 (1996), S. 18-23, hier S. 18.

12 So beispielsweise bei Lienhard Kommer, der vor dem Malefizgericht
zu Protokoll gibt, dass er keine Kinder wolle, aber dennoch Sex
mit seiner Frau habe — das Paar verh(tete also. Stadtarchiv der Orts-
blrgergemeinde St. Gallen, Altes Archiv, Bd. 912, Malefizprotokoll,
14891565, S. 24 f.

wohl bereits im Spatmittelalter stadtische Obrigkeiten auf
Sittlichkeit und Ordnung im Eheleben ihrer Biirger geach-
tet hatten,” wurde die Ehe nun durch reformierte Herr-
schaften noch stirker {iberwacht. Der Ehestand wurde
nimlich mit der Ablehnung des Priesterzolibats durch die
Reformatoren aufgewertet. Vormals hatte der Zolibat als
reinste und deshalb beste Form der Lebensgestaltung ge-
golten.” Die neue Sexualmoral der Reformation verstand
den Geschlechtstrieb des Menschen dagegen als natiirlich.
Da er nicht aus eigener Kraft des Menschen unterdriicke
werden konnte, wurde auch der Zélibat abgelehnt. Dieser
widersprach nach Meinung der Reformatoren dem natiir-
lichen Trieb zur Fortpflanzung und barg deshalb vielmehr
die Gefahr von illegitimer Sexualitit in sich. Wichtigster
Zweck der Ehe dagegen war es gerade, diese illegitime, weil
aussereheliche Sexualitit zu verhindern — was sich auch mit
der Meinung Vadians, des Forderers der Reformation in
St. Gallen, traf. Nach seinem Verstindnis konnte nurin der
Ehe die Sexualitit ohne Siinde ausgelebt werden. Aller-
dings, so schrinkte Vadian ein, durfte auch in der Ehe der
Beischlaf nicht iibermissig vollzogen werden; bei reinem
Selbstzweck wurde er auch in der Ehe zur Siinde.”> Im Zen-
trum dieser Uberlegungen stand bei Vadian die Vorstellung
von einer siind- und verfehlungslosen idealen christlichen
Gesellschaft, die nur durch den Ehestand als grundlegen-
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Darstellung des Wechsels in den Ehestand, um 1678: Braut und Brautigam (Nr. 1 und 2), das Heiratsqut (Nr. 3), die Hochzeit (Nr. 4), der
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Ehemann und die Ehefrau (Nr. 5 und 6). Kupferstich aus: Joh. Amos Comenius, «\Vorpforte der Schul Unterweisung». Quelle: Stadtarchiv
St. Gallen, Vadianische Sammlung der Ortsbirgergemeinde, D 900, S. 62.

it 2 ST
Albrecht Direr (1471-1528). Das ungleiche Paar (Der Liebesantrag),
um 1495. Die in die Ferne (Zukunft?) blickende Frau hat den Geld-
beutel gedffnet, ebenso ihre linke Hand, und wartet auf ein finan-
zielles Zeichen des sie bewerbenden (und bedeutend é&lteren) Man-
nes. Kupferstich, Blattmasse 14.8 x 13.5 cm. Kunstmuseum Basel,
Kupferstichkabinett, Schenkung Emilie Linder, Inv. ohne Inv. Nr.

13 In Kontinuitdt zu vorreformatorischen Vorstellungen konnte weder
fur Vadian noch far Zwingli ein Mensch, der seine Sexualitét aus-
lebte, rein sein. Es ging in dieser frihen Phase der Reformation also
nicht um die Reinheit, sondern um die Stndenlosigkeit der Gesell-
schaft. Reinheit konnte auch bei Vadian und Zwingli nur durch
sexuelle Enthaltsamkeit erreicht werden — diese war ein Geschenk
Gottes. Allerdings war Reinheit fir Vadian keine Voraussetzung
mehr zur Seligkeit. Selig konnte man auch ohne Reinheit werden.
Hier liegt der Unterschied zur altgldubigen Dogmatik, laut der nur
keusche Menschen Seligkeit erlangen konnten. Vgl. Von Watt,
Joachim (Vadian): Die kleinere Chronik der Abte. Abtei und Stadt

de gesellschaftliche Institution erreicht werden konnte.”
Funktionierende Ehen waren fiir die Reformatoren deshalb
so wichtig fiir die Gesellschaft, weil sie der Ansicht waren,
dass schlechte Ehen potentiell in aussereheliche Sexualitit
miindeten. Diese Befiirchtung manifestierte sich auch im
Fall von Fida Albensberger und Othmar Wiser; daran hat-
te auch der Gefingnisaufenthalt der beiden im Jahr 1527
nichts gedndert. An der Definition der Ehe als soziales und
rechtliches Band zwischen Mann und Frau zum Zweck der
Fortpflanzung dnderte auch die Reformation nichts.

Noch bevor Fida 1530 die Scheidung verlangen konnte,
kam ihr Othmar zuvor. Er forderte im Februar 1529 vor
dem Ehegericht in St. Gallen die Scheidung, weil Fida an
Lepra (Aussatz) erkrankt sei. Er konnte bereits eine Ur-
kunde vorweisen, in der ihm wegen ihrer Lepra-Erkran-
kung eine zeitlich beschrinkte Trennung von seiner Frau
zugestanden worden war. Diese so genannte Trennung
von Tisch und Bett war in der traditionellen Kirche die
einzige Méglichkeit, die Ehe — die ja unaufldslich war —
mindestens fiir eine gewisse Zeit zu trennen. Die Ehepart-
ner mussten nicht mehr bei- und miteinander leben, blie-
ben aber trotzdem verheiratet. Aber die Moglichkeit, sich
scheiden zu lassen, die Ehe also definitiv aufzulosen, wur-
de erst mit der Reformation méglich. Othmar Wiser
wollte diese Neuerung nutzen, indem er vor dem neu ge-
griindeten Ehegericht der Stadt die definitive Scheidung

St. Gallen von den Anfdngen bis zum Beginn der Neuzeit (719-
1532) aus reformatorischer Sicht, bearb. v. Bernhard Stettler

(St. Galler Kultur und Geschichte 37), Zirich 2013, S. 19 und S. 99.
Zwingli diskutiert seine Reinheitsvorstellungen in der Schrift «Ein
frintlich bitt und ermanung» von 1522, vgl. Burghartz (wie Anm.
3), S. 40. Vgl. ferner Schmidt-Voges, Inken: «Weil der Ehe-Stand
ein ungestiimes Meer ist...» — Bestands- und Krisenphasen in eheli-
chen Beziehungen in der Friithen Neuzeit, in: Westphal, Siegrid/
Schmidt-Voges, Inken/Baumann, Anette (Hg.): Venus und Vulcanus.
Ehen und ihre Konflikte in der Friihen Neuzeit (Bibliothek Altes
Reich 6), Minchen 2011, S. 89-162, hier S. 101 ff.
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Niklaus Manuel gen. Deutsch (um 1484-1530). Ungleiches Paar, um 1510. Wirkliche Liebe ist es nicht (vgl. die sich nur oberfldchlich
beriihrenden Hande), vielmehr scheint sie ihm Vorwdirfe zu machen. Feder in Schwarz, laviert, Pinsel und Feder in Weiss, stellenweise

mit dem Pinsel rosa getént, auf rostbraun grundiertem Papier, Blattmasse 21.2 x 19.7 cm. Kunstmuseum Basel, Kupferstichkabinett,

Amerbach-Kabinett, Inv. U.XVI.42.

von seiner Frau beantragte. Als Scheidungsgrund gab er
die schwere und als ansteckend geltende Krankheit seiner
Frau — die Lepra also — an. Bei einer Krankheit des Part-

14 Vqgl. Stadelmann, Nicole: Scheidung in der reformierten Stadt.
Das erste Ehegerichtsprotokoll aus St. Gallen, online abrufbar
unter https://stadtarchiv.ch/reformation-findet-stadt/ (letzter Ab-
ruf: 21. November 2017).

ners war aber nicht nur die Ansteckungsgefahr, sondern
auch das finanzielle Risiko fiir ein Ehepaar hoch — nicht
nur wegen der Kosten fiir Arztbesuch und Pflege, sondern
auch, weil die kranke Person als Arbeitskraft ausfiel. Sie
verlor ihr Arbeitskapital und biisste ihren 6konomischen
Nutzen in der Ehe ein. Im Mittelalter und in der Frithen
Neuzeit war das Ehepaar — abgeschen von Angehorigen
des Adels — stets auch ein Arbeitspaar; man war von der
Arbeitskraft des Partners abhingig.™
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Trotz all dieser Einschrinkungen, die eine Krankheit des
Ehepartners innerhalb einer Ehe mitbrachte, galt sie in
St. Gallen nicht als legitimer Scheidungsgrund. Anders als
in Ziirich, wo eine Scheidung wegen Lepra bei gegenseiti-
gem Einverstindnis und nach einer «Siechenschau», das
heisst nach einer drztlichen Untersuchung, erreicht werden
konnte,” wurde in St. Gallen eine Scheidung nur bei Ehe-
bruch erlaubt.’® Othmar Wiser konnte mit seiner auf
Krankheit abgestiitzten Begriindung also keine Scheidung
von seiner Frau erwirken. Zusitzlich wurde sogar die Tren-
nung auf Zeit aufgehoben. Der Grund war der folgende:
Nachdem Fida in St. Gallen bei einer Siechenschau als aus-
sitzig erkannt worden war, unterzog sie sich zwei Siechen-
schauen in Ziirich und Konstanz.” Bei beiden wurde sie als
gesund eingestuft.”® Eine Trennung des Paars erschien den
Eherichtern deshalb nicht mehr nétig. Am 2. Mirz 1529
entschied der Stadtrat, dass Othmar Wiser seine Frau wie-
der zu sich nehmen und mit ihr zusammenleben sollte.”
Die eheliche Harmonie blieb aber aus. Bereits einen Monat
spiter, am 1. April, kam Othmar Wiser wegen Ehebruchs
ins Gefingnis.” Ehebruch als «grosser Frevel»* bedrohte
das Zusammenleben der christlichen Gemeinschaft, die
sich nach damaliger christlicher Lehre bei Nichtbestrafung
selbst versiindigte, und wurde obrigkeitlich verfolgt.” Neun
Monate spiter, am 12. Januar 1530, klagte Fida Albensberger
vor dem Ehegericht und verlangte wegen Othmars Ehe-
bruch die Scheidung von ihrem Mann. An der Verhand-
lung liess sie zu einem grossen Teil dieselben Zeugen aussa-

15 Hauser (wie Anm. 7), S. 161.

16 Auf der Grundlage der Bibel ist eine Ehe nur bei Ehebruch aufl6sbar.
Andere Griinde zur Ehescheidung finden sich im Neuen Testament
nicht (Mt 5,32 und Mt 19,9). Dieses restriktive Scheidungsrecht in
St. Gallen passt zum Befund, dass das Ehegericht in St. Gallen eine
geistliche Einrichtung mit in der Mehrzahl geistlichen Richtern war.
Anders als in Zirich und anderen Orten der reformierten Eidgenos-
senschaft galt in St. Gallen bis zur ersten Ehegerichtsordnung von
1547 alleine die Bibel als Grundlage der ehegerichtlichen Rechtspre-
chung. Deshalb fand in St. Gallen ein eher restriktives Scheidungs-
recht Anwendung. Vgl. Stadelmann (wie Anm. 6), S. 32.

17 Beide Siechenschauen fanden nach derjenigen in St. Gallen statt — dies
belegt ein Eintrag in den Ratsprotokollen vom 19. Januar 1529, in
dem erwahnt wird, dass Fida nach der Untersuchung in St. Gallen an
einer weiteren in Zdrich war. Die dritte Untersuchung in Konstanz
musste im Zeitraum zwischen diesem Ratsprotokolleintrag und der
Klage Othmars vor dem Ehegericht am 12. Februar 1529 stattgefun-
den haben (vgl. Stadtarchiv der Ortsbirgergemeinde St. Gallen [wie
Anm. 5] S. 41))

18 Stadtarchiv der Ortsbirgergemeinde St. Gallen, Altes Archiv, Bd. 803,
Protokoll des Ehegerichts, fol. 13r-14r. Vgl. Auch Stadtarchiv der
Ortsblrgergemeinde St. Gallen (wie Anm. 5), S. 41.

19 Stadtarchiv der Ortsbirgergemeinde St. Gallen (wie Anm. 5), S. 53.

20 Stadtarchiv der Ortsbirgergemeinde St. Gallen (wie Anm. 5), S. 65.

21 Zu den «grossen Freveln» zéhlten in der Reformationszeit in St. Gallen
u. a. Diebstahl, Ketzerei, Unkeuschheit (Ehebruch) und Gotteslaste-
rung. Stadtarchiv der Ortsbirgergemeinde St. Gallen, Altes Archiv,
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gen, die bereits im Vorfeld der Verhaftung Othmars im
April 1529 vor dem dafiir zustindigen Siebnergericht ver-
hért worden waren.” Zeugenaussagen wurden vor dem Ge-
richt als Beweismittel bendtigt und von den Parteien selbst
organisiert. Othmar dagegen sagte aus, dass Fida nach sei-
ner Riickkehr aus dem Gefingnis ihre Sachen gepackt und
aus dem Haus ausgezogen sei, allerdings sei sie wieder zu-
riickgekehrt und «gnuegig gsin».** Diese Riickkehr zu Oth-
mar sollte sich als kapitaler Fehler Fidas herausstellen, da sie
die Scheidung trotz Ehebruch nicht erhielt. Mit ihrer Riick-
kehr hatte sie nach Meinung des Gerichts Othmar den Ehe-
bruch verzichen — und ein verziehener Ehebruch berechtig-
te nicht mehr zu einer Scheidung.” Wihrend Othmar sein
Verhalten nicht dnderte, lernte dafiir Fida dazu. Bereits 20
Tage spiter verlangte sie vor dem Ehegericht wiederum die
Scheidung von Othmar, auch dieses Mal wegen Ehebruchs.
Nun konnte sie durch eindeutige Zeugenaussagen bewei-
sen, dass ihr Mann seit dem letzten Verhér erneut untreu
gewesen war. Die Eherichter versuchten zwar, Fida von ei-
ner Scheidung abzubringen, konnten sie aber nicht davon
tiberzeugen — sie bestand auf ihrem Recht und erreichte die
Scheidung von Othmar.* Nun konnten sich Fida und Oth-
mar jeweils neu verheiraten; auch den Ehebriichigen wurde
zu jener Zeit eine Wiederverheiratung zugestanden.”” Aller-
dings durfte Othmar nicht diejenige heiraten, mit der er
seine Frau betrogen hatte.?® Als Strafe fiir den erneuten Ehe-
bruch musste Othmar zudem fiir fiinf Tage ins Gefingnis
bei Wasser und Brot.»

22 Stadtarchiv der Ortsblrgergemeinde St. Gallen, Altes Archiv, Bd.
541a, Stadtsatzungsbuch bzw. Ratsbeschlisse der Stadt St. Gallen,
1508 ff.

23 Dies geht aus dem Ehegerichtsprotokoll hervor, in welchem verschie-
denste Zeugen zu Protokoll gaben, dass sie bei ihrer Aussage, die sie
vor dem Siebnergericht gemacht hétten, bleiben wirden. Die
Siebnergerichtsprotokolle aus diesem Zeitraum sind leider nicht mehr
Uberliefert. Das Siebnergericht diente als vorermittelnde Instanz fir
strafrechtliche Beschlisse des Rates.

24 Stadtarchiv der Ortsbirgergemeinde St. Gallen, Altes Archiv (wie
Anm. 18), fol. 71r-71v.

25 Vgl. Stadelmann (wie Anm. 6), S. 106-110.

26 Stadtarchiv der Ortsbirgergemeinde St. Gallen, Altes Archiv (wie
Anm. 18), fol. 81r-82r. Die Eherichter versuchten die Paare immer zu
einer Verséhnung zu bewegen, bevor sie die Scheidung aussprachen.
Vgl. ebd. fol. 8v. und Stadelmann (wie Anm. 6), S. 114 ff.

27 Diese Praxis unterscheidet sich von derjenigen in Basel, wo dem
schuldigen Teil eine Wiederverheiratung génzlich untersagt blieb
(Burghartz, [wie Anm. 3], S. 85). Offenbar gewichtete St. Gallen das
Vergehen der ausserehelichen Sexualitdt durch die unverheirateten
Ehebrecher héher als eine zweite Heirat der Ehebrecher.

28 Am 5. April 1530 wird klar, dass Othmar Wiser mit Barbel Studlin,
einer verheirateten Frau, ein Verhdltnis hatte. Sie legte ein Gestandnis
vor dem Rat ab und bekannte, dass sie bereits ein uneheliches Kind
mit Othmar hatte und nun wieder von ihm schwanger sei. Stadtar-
chiv der Ortsbirgergemeinde St. Gallen (wie Anm. 5), S. 133 f.

29 Stadtarchiv der Ortsbirgergemeinde St. Gallen (wie Anm. 5), S. 123.
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Anonym, Schweiz, 1. Hélfte 16. Jahrhundert, Umkreis Niklaus

Manuel gen. Deutsch (um 1484-1530). Birgersfrau mit Haube.
Der Ausspruch «unter der Haube sein» bezieht sich auf die Kopf-
bedeckung, die eine Frau ab ihrer Verheiratung zu tragen hatte.
Ledige Médchen durften dagegen ihr Haar unbedeckt zeigen.
Feder in Braunschwarz, laviert, Blattmasse 21.4 x 14.7 cm. Kunst-
museum Basel, Kupferstichkabinett, Inv. U.IX.47.

Auf das Scheidungsurteil folgten Verhandlungen tiber die
Giitertrennung, die vor dem stidtischen Rat und nicht
mehr vor dem Ehegericht stattfanden. Uber Othmars und
Fidas Situation wurde in drei Verhandlungen zwischen
dem 22. Februar und dem 15. Mirz 1530 beraten und ent-
schieden. Nachdem Fida mit ihrem Rechtsbeistand (Vor-
mund, Vogt) den Urteils- bzw. Scheidungsbrief des Ehe-

30 Stadtarchiv der Ortsbirgergemeinde St. Gallen (wie Anm. 5),
S. 124 f.

31 Stadtarchiv der Ortsbirgergemeinde St. Gallen (wie Anm. 5),
S. 129.

32 Stadtarchiv der Ortsbirgergemeinde St. Gallen (wie Anm. 5),
S 1371

33 Stadtarchiv der Ortsbiirgergemeinde St. Gallen (wie Anm. 12), S. 56
f. Dass der Bruder Erasmus hiess, erfdhrt man aus den Akten zur
Disputation mit Dominicus Zili. Erasmus sollte ebenfalls mit dem Tod
bestraft werden, konnte jedoch fliehen; Stadtarchiv der Ortsbirger-
gemeinde St. Gallen (wie Anm. 21). Dass der Mordversuch mit einer
Axt geschah, jedoch fehlschlug, ist bei Ratiner (wie Anm. 1), Bd. 1,
Nr. 319 nachzulesen.

gerichts dem Rat vorgelegt hatte, begehrte sie ihr gesam-
tes, in die Ehe eingebrachtes Vermdgen sowie ihren Besitz
zuriick. Zudem forderte sie Schadenersatz von Othmar.
Dieser argumentierte dagegen, dass er Fidas in die Ehe
eingebrachtes Vermdgen zu Recht und zu ihren Gunsten
verbraucht habe. Erstens hatten die beiden in ihrem Haus
offenbar eine alte Frau als Pfriindnerin beherbergt. Die
Kosten fiir deren Unterhalt wollte Othmar nun vom Ver-
mogen Fidas abziehen, da Fida die Pfrundsumme — das
Geld, welches die Frau fiir ihr Wohnrecht bezahlt hatte
— fiir sich behalten hitte. Zweitens hatte er noch eine of-
fene Rechnung vom Siechenhaus Linsebiihl zu beglei-
chen, da die erkrankte Fida wihrend der Dauer ihrer Ehe
fur ein Jahr dort untergebracht gewesen war. Fida wies
diese Forderungen Othmars zuriick. Der Rat entschied
schliesslich, dass Fida ihr liegendes Gut (d. h. ihre Immo-
bilien — in einer spiteren Verhandlung wird deutlich, dass
sie die Besitzerin des Hauses war, in dem sie gemeinsam
gewohnt hatten) behalten durfte. Das Vermégen sollte
unter den beiden hilftig aufgeteilt werden.® Fida appel-
lierte nach diesem Urteil an den Grossen Rat der Stadt
St. Gallen und erhielt Recht, womit ihr das gesamte Ver-
mogen sowie ihr Haus zugesprochen wurden.” Zudem
entschied der Rat in einer weiteren Verhandlung tiber die
Schadenersatzleistungen, die Othmar aufgrund seines
Ehebruches noch bezahlen sollte.” Othmar musste seiner
Ex-Frau zusitzlich weitere drei Pfund inklusive Zinsen
sowie neun Gulden an das Siechenhaus Linsebiihl ent-
richten.

Das fiir diese Zeit selten ausfiihrlich tiberlieferte Beispiel
einer Giitertrennung zeigt, dass die Frage der Schuld
Hauptkriterium bei der Festlegung des Urteils war. Die
Obrigkeit entschied nach Scheidungen zugunsten des un-
schuldigen Teils und auferlegte dem Schuldigen Wieder-
gutmachungszahlungen. Der unschuldige Partner wurde
nach Maglichkeit wieder in die finanzielle Situation von
vor der Heirat zuriickversetzt — méglicherweise um des-
sen Chancen auf dem Heiratsmarkt intakt zu halten. Fiir
Othmar, den schuldig gesprochenen Partner, war die fi-
nanzielle Situation nach der Giitertrennung existenzge-
fihrdend. Dies ist aus dem weiteren Verlauf der Geschich-
te zu schliessen, denn Othmar versuchte mehrmals, seine
Ex-Frau zu ermorden. Das erste Mal wurde er von seinem
Bruder Erasmus dazu angestiftet. Der Bruder offerierte
ihm, seine Frau fiir ihn zu erschlagen, damit er von ihr
«abkeme». Othmar nahm diesen Vorschlag dankbar an.
Erasmus wollte Fida mit einer Axt erschlagen, traf aber
nicht richtig und konnte Fida keine tédliche Verletzung
zufiigen.”

Bei weiteren Mordversuchen wollte Othmar Fida vergif-
ten. Dazu hatte er vor Weihnachten 1529 von einem Land-
pfarrer Wurzeln und Gift gekauft. Dieses gab er einmal
einem Mann mit, der es Fida zu essen geben sollte. Dann
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beauftragte er, nach den Verhandlungen rund um die Gii-
tertrennung, am 8. April 1530 eine Eierverkiuferin mit
dem Giftanschlag. Die zum Verkauf stehenden Eier wur-
den aufgebrochen, Othmars Pulver hinzugefiigt und an-
schliessend die Eier an Fida verkauft. Othmar beruhigte
die Frau mit der Geschichte, dass das Gift lediglich bei
bereitsan Lepra erkrankten Menschen zum Ausbruch die-
ser Krankheit fithren wiirde. Das Ziel, so gestand Othmar
nach Scheitern und Bekanntwerden seines Plans vor dem
Malefizgericht, war wiederum der Tod seiner Frau gewe-
sen. Aufgrund dieser Gestindnisse wurde Othmar Wiser
am 20. April 1530 zum Tod verurteilt und mit dem Schwert
hingerichtet.’*

Fida hingegen scheint in ein gesellschaftlich anerkanntes
Leben zuriickgefunden zu haben. Laut Steuerbuch der
Stadt St. Gallen wohnte sie im Hopsgermoos, im Gebiet
der heutigen Engelgasse in St. Gallen. Sie versteuerte im
September 1530 gemeinsam mit Hans Laderer ein Vermo-
gen von 460 Pfund. Sie war finanziell also nicht schlecht
gestellt und wurde als geschiedene Frau offenbar gesell-
schaftlich nicht gedchtet.”

Fazit

Der Fall von Othmar Wiser und Fida Albensberger zeigt
nicht nur die verschiedenen Etappen eines frithen Schei-
dungsprozesses sowie den rechtlichen Umgang mit einer
Scheidung wihrend der Reformation, sondern vermag
auch ein wenig Licht auf die grosstenteils im Dunkeln
liegende Frage nach dem Umgang der Gesellschaft mit
Geschiedenen im 16. Jahrhundert zu werfen: Wihrend
Fida als schuldlose Beteiligte mindestens teilweise wieder
in die Gesellschaft zuriickfand, verlor der schuldig ge-
sprochene Othmar seine gesamte Existenzgrundlage und
schliesslich auch sein Leben. Er wurde bereits nach sei-
nem ersten Ehebruch offentlich als Ehebrecher geichter
und verlor dadurch héchstwahrscheinlich auch seine Am-
ter als Weibel und Ratsknecht.” Auch kirchlich wurde er
aufgrund seines Lebenswandels mit dem Bann bestraft
und aus der Gemeinschaft ausgeschlossen.

34 Vgl. Stadtarchiv der Ortsblrgergemeinde St. Gallen (wie Anm. 12),
S. 56 f., und Riitiner (wie Anm. 1), Bd. 1, Nr. 319 und Nr. 270, Bd.
2, Nr. 52.

35 Stadtarchiv der Ortsbirgergemeinde St. Gallen, Altes Archiv, Bd.
278, Steuerbuch 1530, S. 3. Die Steuern wurden seit 1521 zwi-
schen dem 14. und 21. September eingezogen (Héhener, Hans-
Peter: Bevlkerung und Vlermdgensstruktur der Stadt St. Gallen im
16. und 17. Jahrhundert, Zirich 1974, S. 3).

Auf einer ganz anderen Ebene beschiftigte der Fall Oth-
mar Wiser ein Jahr spiter auch die reformierte Obrigkeit
und Elite der Stadt. Die Geschichte wird wihrend einer
Disputation zwischen den Pridikanten und Dominicus
Zili als Argument verwendet. Zili, der wihrend der Ver-
handlungen zwischen Fida und Othmar als geistlicher
Eherichter mitentschieden hatte, wollte bei Verbrechen
als Seelsorger von der Anzeigepflicht gegeniiber der Ob-
rigkeit befreit sein. Er weigerte sich, als Pfarrer jemanden
anzeigen oder belasten zu miissen und so zum Richter
iber Gut und Leben von Personen zu werden. Genauso
wenig gestand er der Obrigkeit das Recht zu, Leute auf-
grund eines Kirchenbanns weltlich zu bestrafen. Der Fall
Othmar Wisers wurde nun dem Prediger Zili als Spiegel
vorgehalten. Denn Dominicus Zili selbst habe fleissig
iiber den liederlichen Lebenswandel von Othmar Wiser
gewacht und diesen mehr als einmal von der Kanzel herab
geriigt und die Obrigkeit aufgefordert, ihn zu bestrafen,
hielt nun die stadtische Obrigkeit ihrem Pfarrer vor. Auch
als Othmars Bruder Erasmus den Mordversuch an Fida
begangen hatte, hitte er nicht nachgelassen, die Obrigkeit
zu bitten, Othmar und seinen Bruder mit dem Tod zu
bestrafen. Da er vor einem Jahr selbst so gehandelt habe,
konne er nun nicht von der Anzeigepflicht als Seelsorger
gegeniiber der Obrigkeit zuriicktreten, belehrte die welt-
liche Obrigkeit Dominicus Zili.** Die Geschichte von
Othmar Wiser und Fida Albensberger zog also auch nach
ihrem dramatischen Ende weitere Kreise im reformierten
St. Gallen und blieb den St. Gallerinnen und St. Gallern
als Extrembeispiel, wohin Scheidung und Ehebruch fiih-

ren konnten, wohl noch lange in Erinnerung.

36 «...sait er [der Burgermeister laut dem Zeugen Andreas Héaberli],
Othmar du bist ain eebrecher. ... Sait bdrgermeister, nu schwaig,
denn du bist ain offentlicher eebrecher». Stadtarchiv der Ortsbir-
gergemeinde (wie Anm. 18), fol. 72r, 12. Januar 1530.

37 Rdatiner (wie Anm. 1), Bd. 1, Nr. 47 und Bd. 2, Nr. 387e.

38 Stadtarchiv der Ortsbirgergemeinde St. Gallen (wie Anm. 21).

119



	Nicht nur die Frau, sondern auch den Kopf verloren : Scheidungen und das Ehegericht in St. Gallen während der Reformation

